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RS OGH 1952/11/5 1Ob857/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.11.1952

Norm

ABGB §1320 A

Rechtssatz

Der Verwahrer eines Tieres wird seiner Verantwortung nicht ledig, wenn er, sei es auch auf Au3orderung des später

Beschädigten, in seiner Obsorge für die Verwahrung des Tieres nachläßt, es sei denn, daß der Beschädigte erkennen

ließ, er sei bereit, die mit seiner Aufforderung verbundene, ihm bekannte Gefahr auf sich zu nehmen.
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